
Flur: 2
Gemarkung: Eckernförde

Gemeinde: Eckernförde

Datum : 31.10.2007Antrags-Nr.:6506/07H

Tel. 04351/712525 Fax. 04351/712526
24340 Eckernfoerde, Moraenenweg 12
Oeffentlich bestellter Vermessungs-Ingenieur
Dipl.Ing. Joachim Helfrich
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DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE RATSVERSAMMLUNG UND DIE STELLE, BEI DER DER PLAN MIT BEGRÜNDUNG UND
ZUSAMMENFASSENDER ERKLÄRUNG AUF DAUER WÄHREND DER SPRECHSTUNDEN EINGESEHEN WERDEN KANN UND DIE ÜBER DEN INHALT
AUSKUNFT ERTEILT, SIND IN DER ZEIT VOM ............................BIS............................... ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT WORDEN. IN DER BEKANNT-
MACHUNG IST AUF DIE MÖGLICHKEIT, EINE VERLETZUNG VON VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN UND VON MÄNGELN DER ABWÄGUNG EIN-
SCHLIESSLICH DER SICH ERGEBENDEN RECHTSFOLGEN (§ 215 ABS. 2 BauGB) SOWIE AUF DIE MÖGLICHKEIT, ENTSCHÄDIGUNGSANSPRÜCHE GELTEND
ZU MACHEN UND DAS ERLÖSCHEN DIESER ANSPRÜCHE (§ 44 BauGB) HINGEWIESEN WORDEN. AUF DIE RECHTSWIRKUNGEN DES § 4 ABS. 3 GO
WURDE EBENFALLS HINGEWIESEN. DIE SATZUNG IST MITHIN AM ........................................................ IN KRAFT GETRETEN.

SIEGEL

- BÜRGERMEISTER(IN) -

............................................ECKERNFÖRDE, ..................

SIEGEL

- BÜRGERMEISTER(IN) -

............................................ECKERNFÖRDE, ..................

DIE BEBAUUNGSPLANSATZUNG, BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG (TEIL A) UND DEM TEXT (TEIL B), WIRD HIERMIT AUSGEFERTIGT UND IST
BEKANNT ZU MACHEN.

SIEGEL

- BÜRGERMEISTER(IN) -

............................................ECKERNFÖRDE, ......................

DIE RATSVERSAMMLUNG HAT DEN BEBAUUNGSPLAN, BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG (TEIL A) UND DEM TEXT (TEIL B) AM ........................
ALS SATZUNG BESCHLOSSEN UND DIE BEGRÜNDUNG DURCH (EINFACHEN) BESCHLUSS GEBILLIGT.

10.

DER ENTWURF DER 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 37 WURDE NACH DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG (NR. 5) GEÄNDERT. DER ENTWURF
DES BEBAUUNGSPLANES, BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG (TEIL A) UND DEM TEXT (TEIL B), SOWIE DIE BEGRÜNDUNG HABEN IN DER ZEIT VOM
...................................... BIS ......................... WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN DER STADTVERWALTUNG ECKERNFÖRDE ERNEUT ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.
(DABEI WURDE BESTIMMT, DASS STELLUNGNAHMEN NUR ZU DEN GEÄNDERTEN UND ERGÄNZTEN TEILEN ABGEGEBEN WERDEN WERDEN KÖNNEN.) DIE
ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG WURDE MIT DEM HINWEIS, DASS STELLUNGNAHMEN WÄHREND DER AUSLEGUNGSFRIST SCHRIFTLICH ODER ZUR NIE-
DERSCHRIFT ABGEGEBEN WERDEN KÖNNEN, IN DER ZEIT VOM ............................. BIS ..............................DURCH ABDRUCK IM AMTSBLATT DER STADT
ECKERNFÖRDE ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT.

8.

SIEGEL

ÖFFENTL. BEST. VERMESSUNGS- ING.

........................................................................................................., ..................

DER KATASTERMÄSSIGE BESTAND AM ............. SOWIE DIE GEOMETRISCHEN FESTLEGUNGEN DER NEUEN STÄDTEBAULICHEN PLANUNG WERDEN ALS
RICHTIG BESCHEINIGT.

DIE RATSVERSAMMLUNG HAT AM ................................. DEN ENTWURF DER 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 37 MIT BEGRÜNDUNG BE-
SCHLOSSEN UND ZUR AUSLEGUNG BESTIMMT.

11.

9.

DIE RATSVERSAMMLUNG HAT DIE ABGEGEBENEN STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT UND DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER
ÖFFENTLICHER BELANGE AM ............................ GEPRÜFT. DAS ERGEBNIS WURDE MITGETEILT.

6.

4.

DIE BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, DIE VON DER PLANUNG BERÜHRT SEIN KÖNNEN, WURDEN GEM. § 4 ABS. 1 i.V.m.
§ 3 ABS. 1 BauGB AM ........................... UNTERRICHTET UND ZUR ABGABE EINER ÄUSSERUNG AUFGEFORDERT.
AUF DIE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE WURDE NACH § 13a ABS. 2 NR. 1 i.V.m. § 13 ABS. 2 NR. 1 BauGB
VERZICHTET.

3.

2.

1. AUFGESTELLT AUFGRUND DES AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES DER RATSVERSAMMLUNG VOM ............. . DIE ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG DES
AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES IST DURCH ABDRUCK IM AMTSBLATT DER STADT ECKERNFÖRDE AM.................................ERFOLGT.

12.

DIE FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT NACH § 3 ABS. 1 SATZ 1 BauGB WURDE AM ....................... DURCHGEFÜHRT./AUF BESCHLUSS
DER RATSVERSAMMLUNG VOM........................... WURDE NACH §13 ABS.2 NR. 1 i.V.m. § 13 ABS. 2 NR.1 BauGB VON DER FRÜHZEITIGEN BETEILI-
GUNG DER ÖFFENTLICHKEIT ABGESEHEN.
DIE NACH § 13a ABS. 3 BauGB ERFORDERLICHEN HINWEISE WURDEN MIT DER BEKANNTMACHUNG DES AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES/ IM RAHMEN
DER BEKANNTMACHUNG DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG NACH § 3 ABS. 2 BauGB GEGEBEN.

5. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES, BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG (TEIL A) UND DEM TEXT (TEIL B), SOWIE DIE BEGRÜNDUNG HABEN IN
DER ZEIT VOM ................................ BIS ............................ WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN DER STADTVERWALTUNG ECKERNFÖRDE NACH § 3 ABS. BauGB
ÖFFENTLICH AUSGELEGEN. DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG WURDE MIT DEM HINWEIS, DASS STELLUNGNAHMEN WÄHREND DER AUSLEGUNGSFRIST
SCHRIFTLICH ODER ZUR NIEDERSCHRIFT ABGEGEBEN WERDEN KÖNNEN, IN DER ZEIT VOM.....................................BIS ..................................... IN DEN BE-
KANNTMACHUNGSKÄSTEN ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT.

DIE BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, DIE VON DER PLANUNG BERÜHRT SEIN KÖNNEN, WURDEN GEM. § 4 ABS. 2 BauGB
AM .................................... ZUR ABGABE EINER ÄUSSERUNG AUFGEFORDERT.

............................................

- BÜRGERMEISTER(IN) -

SIEGELECKERNFÖRDE, ..................

7.

§ 30 BNatSchG
+§ 21 LNatSchG

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN FÜR BESONDERE ANLAGEN UND
VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES
(SCHALLSCHUTZMASSNAHME GEM. SCHALLSCHUTZGUTACHTEN)

§ 9 ABS. 1 NR. 24 BauBG
UND ABS. 4 BauGB

DURCHBRUCH DES VORHANDENEN ERDWALLS FÜR DEN FUSSWEG

VORHANDENE TEICHFLÄCHE,
GESCHÜTZTES BIOTOP NACH § 21 LNatSchG

§21

§9 ABS.1 Nr.16 + ABS.6 BauGBWASSERFLÄCHE

VORH. FUSSWEG, KÜNFTIG FORTALLEND

UMGRENZUNG DER VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDEN
SCHUTZFLÄCHEN (NUTZUNG: KNICKSCHUTZ / BEREICH DER SICHTDREIECKE)

§ 9 ABS. 1 NR. 24 BauBG

§ 9 ABS. 1 Nr. 25a BauGBUMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN,
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

F

BÖSCHUNG GEPLANT, SIEHE TEIL B -TEXT- ZIFFER 9.5

SICHTDREIECK (FREIZUHALTENE SICHTFLÄCHEN IM BEREICH DER EIN- UND AUSFAHRTEN)

FUSSWEG (ÖFFENTLICH), SIEHE TEIL B -TEXT- ZIFFER 9.4

2. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§9 ABS. 6 BauGB)

§ 30 BNatSchG
+§ 21 LNatSchG

KNICK MIT ÜBERHÄLTERN

GEBÄUDEGESTALTUNG
§ 9 ABS. 4 BauGB

+ § 84 LBO
FLACHDACH ODER GENEIGTES DACH MIT
EINER MAXIMAL ZULÄSSIGEN DACHNEIGUNG VON z.B. 12°

FD oder
GD max. 12°

§ 9 ABS. 1 Nr. 25b BauGBUMGRENZUNG VON FLÄCHEN MIT BINDUNG FÜR BEPFLANZUNG
UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE VON GEWÄSSERN

BÖSCHUNG VORHANDEN

HÖHENANGABE ü.N.N. z.B. 14,28m

60
26

DARSTELLUNG DER STELLPLATZANORDNUNG, MIT BEGRÜNUNG

TOPOGRAFIE, KÜNFTIG FORTALLEND

BEBAUUNG, NEU

ERLÄUTERUNGEN

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
DER 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 37

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

SONSTIGES SONDERGEBIET VERBRAUCHERMARKT

SONSTIGES SONDERGEBIET TANKSTELLE

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GRUNDFLÄCHE ALS HÖCHSTMASS,

z.B 900m2

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS

MAXIMAL ZULÄSSIGE TRAUFHÖHE ü.N.N. , z.B. max. 20.50m ü.N.N.

BAUGRENZEN

BAUGRENZE

RECHTSGRUNDLAGEN

§ 9 ABS. 7 BauGB

§ 9 ABS. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 11 BauNVO

§ 9 ABS. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 11 BauNVO

§ 9 ABS. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 ABS. 2+3, §19 BauNVO

§ 9 ABS. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 ABS. 2+3, § 20 BauNVO

§ 9 ABS. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 ABS. 2+3, §18 BauNVO

GRÜNFLÄCHEN
GRÜNFLÄCHE § 9 ABS. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 ABS. 1 Nr. 15 BauGB
ZWECKBESTIMMUNG

PARKANLAGE, ÖFFENTLICH

PRIVATES GLIEDERUNGSGRÜN (STELLPLATZGLIEDERUNG)

§9 ABS.1 Nr.15 BauGB

§9 ABS.1 Nr.15 BauGB

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASS-
NAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT

BAUM, ZU ERHALTEN, ZU PFLANZEN § 9 ABS. 1 Nr. 25 b/a BauGB

§9 ABS.1 Nr.20 + ABS.6 BauGBUMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

SONSTIGE PLANZEICHEN

§ 9 ABS. 1 NR. 4UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE

§ 16 ABS. 5 BauNVOABGRENZUNG DES MASSES DER BAULICHEN NUTZUNG

3. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

1. FESTSETZUNGEN (§9 BauGB UND BauNVO)

PLANZEICHEN

VMSO

TSO

GR max.
900 m2

I

TH max.
20.50m Ü.N.N.

PGG

KENNZEICHNUNG DER BAUGEBIETE,
z.B. BAUGEBIET NR. 2

2

FLURSTÜCKSGRENZE, VORHANDEN

FLURSTÜCKSBEZEICHNUNG

GELÄNDEHÖHENPUNKT VORHANDEN MIT DER14,28m

BEBAUUNG, VORHANDEN

BAUM, KÜNFTIG FORTFALLEND

Zusammenlegung der
Festsetzung 1.2.1 und 1.2.4
gem. Stellungnahme des
Innenministeriums SH
vom 18.05.2011

Ergänzung zur Klarstellung gem. Stellungnahme
des Innenministeriums SH vom 18.05.2011

Streichung der Ziffern 8.2 und 8.3
gem. Abwägung (§1(7) BauGB)

ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DER VORHERIGEN PLANFASSUNG!!

BEARBEITUNG : 04.12.2007, 13.12.2007,
25.01.2008, 06.02.2008,
21.02.2008, 09.12.2009,
29.01.2010, 10.02.2010
26.02.2010, 03.05.2011
26.05.2011
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B2K info@b2k-architekten.de

BOCK - KÜHLE - KOERNER
FREISCHAFFENDE ARCHITEKTEN
HAßSTRAßE 11 * 24103 KIEL *

UND STADTPLANER
FON (0431) 66 46 99 - 0 * FAX - 29

www.b2k-architekten.de

TEILBEREICH: EINZELHANDELSBETRIEBE SÜDLICH DER OSTLANDSTRASSE
FÜR DAS GEBIET ZWISCHEN DER OSTLANDSTRASSE IM NORDEN, DER SENIORENWOHN- UND -PFLEGEEINRICHTUNG SANKT MARTIN IM OSTEN, EINSCHLIESSLICH EINES TEILBEREICHES
DER FLÄCHEN FÜR LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN NÖRDLICH DER WOHNBEBAUUNG MARGARETHE-KRUSE-STR. 10-14, UND DEN FLÄCHEN FÜR LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE
MASSNAHMEN IM SÜDEN UND WESTEN.

PLANZEICHENERKLÄRUNG: VERFAHRENSVERMERKTEIL B - TEXT -

SATZUNG DER STADT ECKERNFÖRDE, KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE,
ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 37 "BAUGEBIET HOLACKER"

TEIL A - PLANZEICHNUNG M. 1 : 1000

S:\Daten-Sicherung\Stadtplanung\B_37 Holacker\CA3D\b37_1aend_04b_26-02-10.pro

SATZUNG DER STADT ECKERNFÖRDE, KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE,
ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 37 "BAUGEBIET HOLACKER"

VEREINFACHTES
VERFAHREN (§ 13 BauGB)

§ 4a(2) BauGB

EINFACHER BEBAUUNGS-
PLAN (§ 30 (3) BauGB)

BESCHLEUNIGTES VERFAHREN (B-PLÄNE
DER INNENENTWICKLUNG, § 13a BauGB)

§ 4a(3) BauGB§ 3(2) BauGB§ 4(2) BauGB§ 3(1) BauGBSTAND DES VERFAHRENS : § 4(1) BauGB

VORHABEN- UND ERSCHLIESS-
UNGSPLAN (§ 12 BauGB)ART DES VERFAHRENS :

GEÄNDERT : gem. Beschluss vom Bau- und Umweltausschuss vom 01.03.2010, 18.11.2011, 02.02.2011

REGEL-
VERFAHREN

§ 10 BauGB§ 1(7) BauGB

TEILBEREICH: EINZELHANDELSBETRIEBE SÜDLICH DER OSTLANDSTRASSE

FÜR DAS GEBIET ZWISCHEN DER OSTLANDSTRASSE IM NORDEN, DER SENIORENWOHN- UND -PFLEGEEINRICHTUNG SANKT MARTIN IM OSTEN, EINSCHLIESSLICH EINES TEILBEREICHES
DER FLÄCHEN FÜR LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN NÖRDLICH DER WOHNBEBAUUNG MARGARETHE-KRUSE-STR. 10-14, UND DEN FLÄCHEN FÜR LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE
MASSNAHMEN IM SÜDEN UND WESTEN.

ÜBERSICHTSPLAN O.M.

AUFGRUND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BauGB) SOWIE NACH § 84 DER LANDESBAUORDNUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN (LBO) UND DES § 18 DES BUNDESNATURSCHUTZGESETZES (BNatSchG) WIRD NACH

BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE RATSVERSAMMLUNG VOM ........................................ FOLGENDE SATZUNG DER STADT ECKERNFÖRDE ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 37 "HOLACKER"

FÜR DEN TEILBEREICH EINZELHANDELBETRIEBE SÜDLICH DER OSTLANDSTRASSE, SOWIE FÜR DAS GEBIET ZWISCHEN DER OSTLANDSTRASSE IM NORDEN, DER SENIORENWOHN- UND PFLEGEEINRICHTUNG

SANKT MARTIN IM OSTEN, EINSCHLIESSLICH EINES TEILBEREICHES DER FLÄCHEN FÜR LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN NÖRDLICH DER WOHNBEBAUUNG MAGARETHE-KRUSE-STR.10-14, UND DEN

FLÄCHEN FÜR LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN IM SÜDEN UND WESTEN. BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG TEIL A, UND DEM TEXT, TEIL B, ERLASSEN.

ES GILT DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) 1990!

95,0cm


